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EDV-
Kürzel

s/w  
je mm

3 Zusatz-
farben

Trauer- und Trauerdankanzeigen 
Direktpreise in €, zuzügl. MwSt.

Emder Zeitung EZ 0,53 21,00

Heimatblatt Gesamt HBEA 0,53 21,00

Sonntagsblatt Gesamt SBEA 0,53 21,00

Emder Zeitung/  
Heimatblatt Gesamt EZHBEA 0,93 42,02

Emder Zeitung/ 
Sonntagsblatt Gesamt EZSBEA 0,93 42,02

Besuchen Sie uns auf:

Erwerbswirtschaftliche Traueranzeigen / Traueranzeigen von 
Firmen werden zum Standard Tarifpreis abgerechnet.

Alle Traueranzeigen werden einen Tag nach Veröffentlichung 
in der Zeitung auch online auf der Internetseite: 
trauer.emderzeitung.de veröffentlicht.
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Mehr Erfolg mit unserem Kleinanzeigenmarkt!
Sie können Ihre Kleinanzeige einfach online aufgeben.
Folgen Sie auf unserer Internetseite unter dem Hinweis
“Anzeigen” dem Link “Kleinanzeige aufgeben”.

Ringstraße 17 a I 26721 Emden I Tel. 0 49 21/9 30 80
Fockenbollwerkstraße 1 I 26603 Aurich I Tel. 0 49 41/92 92-92

Standard:
Dienstag: Emder Zeitung
Mittwoch: Heimatblatt
130.000 Exemplare

pro Zeile: 2,25 E*
je Bild: 5,00 E*

Plus-Angebot:
zusätzlich am Wochenende

Sonntagsblatt/Emder Zeitung gesamt:
260.000 Exemplare

pro Zeile: 4,50 E*
je Bild: 10,00 E*

Standard:
pro Zeile: 7,20 E*
je Bild: 29,00 E*

Plus-Angebot:
pro Zeile: 14,40 E*
je Bild: 58,00 E*

Geschäftsanzeigen im Kleinanzeigenmarkt (zuzügl. 19 % MwSt.):

Privatanzeigen im Kleinanzeigenmarkt (inkl. 19 % MwSt.):

Verkaufe mein Boot! Es ist 4,8 m lang, aus Glasfaser gefertigt. Tel. (0 12 34) 56 78.

Audi A1 Ambition mit Xenon 

plus, 17er Alu, MwSt. ausweis-

bar, Autohaus Mustermann, 

Tel. (0 12 34) 56 78.

Bilder

verkaufen besser!

Fügen Sie Ihrer Anzeige 

ein eigenes Bild hinzu!
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Emden 24.580

Hinte 2.960

Oldersum 1.070

Krummhörn 5.210

Norden 12.150

Hage 4.760

Dornum 2.070

Großheide 3.580

Aurich 20.160

Ihlow 5.420

Wiesmoor 6.220

Großefehn 5.880

Friedeburg 4.560

Holtriem 4.140

Esens 6.110

Wittmund 8.740Brookmerl. 5.700 SBL 8.020

Stand:
III. Quartal 2011
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Prospektbeilagen
Preise je 1000 Exemplare in E zuzüglich Mehrwertsteuer,
Agenturprovision 15%, nicht rabattfähig

Emder Zeitung

Gewicht bis 20 g bis 30 g bis 40 g bis 50 g je weitere 
10 g

Grundpreis 85,00 91,00 97,00 103,00 6,00

Ortspreis 72,00 77,00 82,00   87,00 5,00

Heimatblatt Sonntagsblatt

Ausgabe Emden   34.000   33.820

Ausgabe Aurich   82.660   97.510

Gesamt 116.660 131.330

Gewicht Grundpreis Ortspreis

bis 20 g 60,00 51,00

je weitere 10 g   6,00   5,00
Teilbelegungen, auch nach Postleitzahlen, möglich.
Anlieferung
3 Werktage vor Verteilung frei Haus. Die Durchführung des Auftrages 
ist von der rechtzeitigen Vorlage des Musters 6 Tage vor Beilegung und 
Zusage durch den Verlag abhängig.
Bei verspäteter Anlieferung erfolgt Beilegung zumstmöglichen Termin. 
Rücktrittstermin 4 Wochen vor Erscheinen.
Für die Lagerung wird keine Haftung übernommen.

Wir verteilen:

• Prospekte • Handzettel • Broschüren 
• Kataloge • Warenproben

Die Qualität der Verteilung entscheidet!
Durch unsere langjährige bewährte und zuverlässige  
Vertriebsorganisation erreichen Sie den Verbraucher direkt,  
ohne Umwege, zuverlässig und schnell.  
Wir verteilen auch kleine Stückzahlen, in jedem von Ihnen 
gewünschten Verteilgebiet.  
Laufende Kontrollen unserer über 600 Zusteller durch verlags- 
eigene Mitarbeiter.

Verteiltage:
Mittwoch und Sonntag, andere Verteiltage auf Anfrage. 
Bei Warenproben, ausgefallenen Gewichten und Formaten kann 
die Verteilung auf 2–3 Tage ausgedehnt werden.

Preise auf Anfrage.

Vertriebsagentur für:
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So können
wir Ihre 

Beilage nicht
verarbeiten

Altarfalz Einlage nicht
bündig eingeklebt

Leporellofalz mangelhafte
Verarbeitung

Papier zu dünn,
Klammerung trägt auf

Postkartenanbrin-
gung grundsätzlich 

nur innen

Konkurrenzausschluss: 
Die Alleinbelegung kann nicht zugesichert werden.
Konkurrenzausschluss wird – soweit möglich – berücksichtigt.

Erforderliche
Beilagenmenge
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Beilagenbeschaffenheit - Technische Angaben
Angaben zum Produkt

1. Format
– �Das Mindestformat ist DIN A6 (105 x 148 mm)
– �Das Maximalformat überschreitet nicht die Größe von 210 x 300 mm.
– �Sonderformate müssen mindestens einen rechten Winkel haben und auf 

der Breitseite geschlossen sein, mindestens 30 mm.

2. Einzelblätter
– �Einzelblätter im Format DIN A6 dürfen ein Papiergewicht von 170 g/m² 

nicht unterschreiten.
– �Einzelblätter mit Formaten größer als DIN A6 bis DIN A4 müssen ein 

Flächengewicht von mindestens 120 g/m² aufweisen.
– �Größere Formate mit einem Papiergewicht von mindestens 60 g/m² sind 

auf eine Größe im Bereich DIN A4 (210 x 297 mm) zu falzen.

3. Mehrseitige Beilagen
– �Beilagen im jeweils möglichen Maximalformat müssen einen Mindestum-

fang von 8 Seiten haben. Bei geringerem Umfang (4 und 6 Seiten) ist ein 
Papiergewicht von mindestens 120 g/m² erforderlich oder diese Beilagen 
sind nochmals zu falzen.

– �Vom Kunden können maximal zwei gleich große Beilagen ineinan-
dergesteckt werden. Es ist dabei zu beachten, dass die leichte in der 
schwereren Beilage liegt. Da diese Einsteckvariante eine sehr schwierige 
Produktion darstellt, kann die allgemeine Fehlbelegung mit Beilagen 
über 1 % liegen. Wir empfehlen deshalb, nur in Ausnahmefällen Beilagen 
ineinandergesteckt abzuliefern.

– �Unterschiedlich große Beilagen können nur getrennt verarbeitet werden.

4. Gewichte
– �Das Gewicht einer Beilage soll 60 g/Exemplar nicht überschreiten.  

Liegt es darüber, ist eine Rückfrage beim Zeitungsverlag erforderlich.

Richtlinien zur Verarbeitung

5. Falzarten
Gefalzte Beilagen müssen im Kreuzbruch, Wickel- oder Mittenfalz ver-   
arbeitet sein. Leporello- (Z) und Altarfalz (m) können schwerwiegende    
Probleme verursachen und sind deshalb nicht zu verarbeiten.

6. �Eine Termingarantie oder Haftung im Falle höherer Gewalt oder tech-
nischer Störungen kann nicht übernommen werden, ebenso nicht für 
Einsteckfehler im technischen Bereich (Toleranzgrenze 2%). 

Empfehlungen für Verpackung und Transport:
  7. Anlieferungszustand

• �Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, 
sofortige Verarbeitung gewährleisten, ohne dass eine zusätzliche, manuelle 
Aufbereitung notwendig wird.

• �Durch zu frische Druckfarbe zusammengeklebte, stark elektrostatisch aufgela
dene oder feucht gewordene Beilagen können nicht verarbeitet werden.

• �Beilagen mit umgeknickten Ecken (Eselsohren) bzw. Kanten, Quetschfalten 	
	 oder mit verlagertem (rundem) Rücken sind ebenfalls nicht verarbeitbar.

  8. Lagenhöhe
• �Die unverschränkten, kantengeraden Lagen sollen eine Höhe von 80 bis 100 

mm aufweisen, damit sie von Hand greifbar sind.

  9. Palettierung
• �Die Beilagen müssen sauber auf stabilen Paletten gestapelt sein. Beilagen 

sollen gegen eventuelle Transportschäden (mechanische Beanspruchung) 
und gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sein.

• �Jede Palette muss analog zum Lieferschein deutlich und sichtbar mit einer             
Palettenkarte gekennzeichnet sein.

Richtlinien zur Abwicklung
10. Begleitpapiere (Lieferscheine)

Die Lieferung von Beilagen muss grundsätzlich mit einem korrekten
Lieferschein begleitet sein, der folgende Angaben enthalten sollte:
• Zu belegendes Objekt und zu belegende Ausgaben
• Einsteck- bzw. Erscheinungstermin
• Auftraggeber der Beilage
• Beilagentitel oder Artikelnummer bzw. Motiv
• Auslieferungstermin ex Beilagenhersteller
• Absender und Empfänger
• Anzahl der Paletten
• Gesamtstückzahl der gelieferten Beilagen.

Versandanschrift:
Anlieferung für die Emder Zeitung an:
Brune-Mettcker Druck- und Verlagsgesellschaft mbH
Preußenstr. 1a  · 26388 Wilhelmshaven
Disposition, Manfred Barge, Tel. 0 44 21 - 4 88-902 
oder 0 44 21 - 77 966 302
Anlieferung: Mo.-Fr. 8:00 - 16:00 Uhr

Anlieferung für Heimatblatt/Sonntagsblatt an:
Spedition Nanno Janssen GmbH, Frankenstr. 2 · 26723 Emden
Tel. 0 49 21 - 97 49 51 oder Tel. 0 49 21 - 9 74 97
Anlieferung: Mo.-Fr. 8:00 - 16:00 Uhr
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Allgemeine Geschäftsbedingungen des Verlages
1.) „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der 
Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden oder 
sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der Verbreitung.

2.) Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss 
abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen einge-
räumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, 
sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht 
wird.

3.) Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 
2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen 
abzurufen.

4.) Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu er-
statten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des 
Verlages beruht.

5.) Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entspre-
chend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

6.) Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten 
Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht 
werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor 
Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. 
Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrück-
lichen Vereinbarung bedarf.

7.) Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an 
andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als An-
zeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich 
gemacht.

8.) Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Ab-
schlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form 
nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren 
Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für 
den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen 
oder Vertretern aufgegeben werden.�  
Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren 
Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines 
Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht 
angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

9.) Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder 
der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädig-
te Druck-unterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet die für 
den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten.

10.) Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollstän-
digem Abdruck der Anzeigen Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzan-
zeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der 
Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut 
nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängig-
machung des Auftrages.

Schadenersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsab-
schluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlos-
sen; Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf 
Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu 
zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines ge-
setzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen 
des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr 
haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den 
übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach 
auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgeltes beschränkt. 
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11.) Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die 
Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt 
alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten 
Frist mitgeteilt werden.

12.) Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach der Art der Anzeige 
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

13.) Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 
14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus der 
Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht 
im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe 
für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14.) Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. 
Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Be-
zahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch 
während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rück-
sicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von 
dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15.) Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht 
mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verla-
ges über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16.) Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber gewünsch-
te oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der 
Auftraggeber zu tragen.

17.) Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein An-
spruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten 
Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte  
durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht genannt ist – die durchschnittlich ver-
kaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage 
des vergangenen Kalenderjahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein 
zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50 000 Exemplaren  
20 v. H., einer Auflage bis zu 100 000 Exemplaren 15 v. H., einer Auflage bis zu 200 000 Exemp-
laren 10 v. H. beträgt.�  
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Ver-
lag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass 
dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

18.) Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der 
Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Zif-
fernanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffernan-
zeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, wer-
den vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein.	
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Dem Verlag kann einzelverträglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden 
Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zuläs-
sige Format DIN A4 (Gewicht 200 g) überschreiten sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen 
und Päckchen sind von der Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenom-
men. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann dennoch ausnahmsweise für den Fall verein-
bart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Gebühren/Kosten übernimmt. Zur 
Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht 
verpflichtet. 

19.) Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückge-
sandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

20.) Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen 
Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren gel-
tend gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohn-
sitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, 
im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss sei-
nen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist 
als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages
21.) Etwaige Abbestellungen oder Änderungen sind schriftlich mit genauer Angabe des Textes bzw. 
der Ausgabe spätestens bis zum Anzeigenschluss, bei Beilagenaufträgen wenigstens 4 Wochen vor 
dem Streutermin zu übermitteln. Bei Abbestellungen gehen bereits entstandene Herstellungs- oder 
Vorbereitungskosten zu Lasten des Auftraggebers.

22.) Werbeagenturen erhalten eine Mittlervergütung für Anzeigen- und Beilagenaufträge von Wer-
bungtreibenden des Einzelhandels, Handwerks und Gewerbes, wenn die Aufträge zum Grundpreis 
abgerechnet werden. Voraussetzung ist, dass die Werbeagentur auch die gesamte Auftragsabwick-
lung übernimmt, die Aufträge dem Verlag unmittelbar erteilt und Texte bzw. Druckunterlagen direkt 
anliefert.

23.) Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen 
und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. Die vom 
Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weiterge-
geben werden.

24.) Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Sonderbeilagen und Kollektiven Son-
derpreise und/oder Sonderformate entsprechend den besonderen Gegebenheiten zu vereinbaren, 
die auch anteilige Kosten für thematisch unterstützende redaktionell gestaltete Beiträge enthalten 
können.

25.) Die Werbungtreibenden sind damit einverstanden, dass die von ihnen in Auftrag gegebenen 
Inserate auch in Online-Medien verbreitet werden.

26.) Preise für Prospekte über 20 g (abhängig von Gewicht, Frequenz, Auflagenhöhe, Verteilgebiet, 
Verteiltag) nach Vereinbarung.

27.) Bei allen Anzeigen und Beilagen haftet der Auftraggeber für Weiterungen und Schädigungen, 
die sich für den Verlag, insbesondere aufgrund presserechtlicher Vorschriften aus dem Inhalt der 
Anzeigen ergeben können. Der Verlag verteilt die Beilagen mit geschäftsüblicher Sorgfalt, wobei bis 
zu 3 % Fehlzustellungen oder Verlust als verkehrsüblich gelten.

28.) Im Fall höherer Gewalt oder bei Störung des Arbeitsfriedens erlischt jede Verpflichtung auf Erfül-
lung von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz.

29.) Der Auftraggeber steht für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion/  Bei-
lage zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen ein; dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag 
von Ansprüchen Dritter freizustellen. Durch Erteilung eines Anzeigen-/Beilagenauftrages verpflichtet 
sich der Auftraggeber, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsäch-
liche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige/Beilage bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßga-
be des jeweils gültigen Anzeigen-/Beilagentarifs.

30.) Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 4,5 v. H. über dem jeweils gül-
tigen Basiszins der Europäischen Zentralbank berechnet.

31.) Eine zu leistende Vorauszahlung muss mindestens einen Werktag früher als der normale Anzei-
genschlusstermin beim Verlag oder auf dessen Bankkonto in vereinbarter Zahlungsweise eingegan-
gen sein, damit ein pünktliches Erscheinen der Anzeige gewährleistet ist. Bei Zahlungsverzug behält 
sich der Verlag zur Kostendeckung des Verwaltungsaufwandes vor, Mahngebühren zu erheben.�  
Dabei gelten folgende Kostensätze:�  
a) für die 1. Mahnung  3,– s          b) für die 2. Mahnung  5,– s          c) für die 3. Mahnung  7,– s

32.) Der Verlag wendet die Sorgfalt an, haftet aber nicht für Irreführung oder Täuschung.

33.) Der Ausschluss von Mitbewerbern ist nicht möglich.

34.) Der Anspruch auf rückwirkenden Nachlass erlischt, wenn er nicht einen Monat nach Ablauf der 
Jahresfrist geltend gemacht wird.

35.) Mündliche Abmachungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

36.) Konzernrabatt kann nur gewährt werden, wenn die entsprechende Tochterfirma zu mehr als 
50% zum Konzern zugehörig ist. Hierüber muss dem Verlag eine schriftliche Bestätigung vorliegen.

37.) Als rabattierfähiger Umsatz gilt nur die Abnahmemenge, die auch bezahlt ist. Im Falle eines Ver-
gleichsverfahrens (gerichtlicher und außergerichtlicher Vergleich) bzw. bei Eröffnung eines Konkurs-
verfahrens wird auf den Stichtag der Eröffnung des jeweiligen Verfahrens eine Rabattabrechnung er-
stellt. Wird der bereits gewährte Rabatt entsprechend des Anzeigentarifes nicht erreicht, erfolgt eine 
entsprechende Rückbelastung. Für die nicht bezahlten Anzeigen besteht kein Anspruch auf Rabatt. 
Sofern ein entsprechender Rabatt gewährt wurde, erfolgt eine entsprechende Rückbelastung.

38.) Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme, Verkehrs-
störungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen - sowohl im Betrieb des 
Verlages als auch in fremden Betrieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten 
bedient - hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten Anzeigen, wenn das 
Verlagsobjekt mit 80% der im Durchschnitt der letzten vier IVW-Quartale verkauften Auflage vom 
Verlag ausgeliefert worden ist. Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag im 
gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die normalerweise verkaufte Auflage zur tatsächlich ausgeliefer-
ten Auflage steht.

39.) Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen des Auftraggebers nicht sofort erkennbar, so hat 
der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Das gleiche gilt bei Fehlern in wie-
derholt erscheinenden Anzeigen, wenn der Auftraggeber nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden 
Anzeige auf den Fehler hinweist.

40.) Farbanzeigen: Der Verlag behält sich vor, aus Gründen der Zuordnung oder wegen technischer 
Gegebenheiten Farbanzeigen mit gleichen oder unterschiedlichen Zusatzfarben auf einer Seite zu 
platzieren.

41.) Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehungen bekannt gewordene Daten,  
die zu keinen anderen Zwecken als zu den Vertragszwecken verwendet werden (gemäß § 4, Absatz 
1, Bundesdatenschutzgesetz).
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Das Stellenportal der Emder Zeitung EZ-Jobs.de bietet Ihnen vielseitigere und 
flexiblere Möglichkeiten, sich als Arbeitgeber zu präsentieren und Ihre offenen Stellen einem größeren Publikum anzubieten.

Nutzen Sie unsere individuelle Beratung!
Kontakt: Gert Janßen, Tel. 0 49 21 - 89 00 200, gert.janssen@emderzeitung.de oder Sie wenden sich direkt an Ihre/n zuständige/n 
Mediaberater/in.
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